6 Fachliche Anforderungen an ein Monitoring des
Integrationsmanagements fur Geflachtete und
NeuzugewanderteS”

6.1 Vorbemerkung

»Monitoring® ist derzeit fast ein Modebegriff. Monitor leitet sich vom la-
teinischen ,monere“ ermahnen, warnen ab. Gerade in politischen und ad-
ministrativen Prozessen verspricht man sich von Monitoringverfahren
rechtzeitige Hinweise auf komplexe Vorginge durch eine kontinuierliche
Beobachtung und Darstellung in einem anvisierten Handlungsfeld. Die
Wirtschaftswissenschaften ordnen das Monitoring als ,, Instrument zur Ver-
ringerung von Informationsasymmetrien® der strategischen Frihaufkla-
rung im Rahmen des strategischen Managements zu. Wikipedia formu-
liert: ,Monitoring ist die Uberwachung von Vorgangen. Es ist ein Uberbe-
griff fur alle Arten von systematischen Erfassungen (Protokollierungen),
Messungen oder Beobachtungen eines Vorgangs oder Prozesses mittels
technischer Hilfsmittel oder anderer Beobachtungssysteme.“ Monitoring
hat damit wesentlich geringere Leistungs- und Untersuchungstiefen als
Prozesse des Sozialberichtswesens oder gar der Evaluation. Monitoring ver-
sammelt in der Regel quantifizierte Informationen aus kontinuierlich ver-
fiugbaren Datenbestinden. Monitoring liefert u. E. lediglich erste Hinweise
und Signale aus den zur Beobachtung ausgewahlten Vorgangen, bedarf
aber zur Interpretation weiterer Analysen, Diskurse und Bewertungen.
Monitoringdaten sind keineswegs fiir eine direkte Steuerung hinreichend.
Filsinger definiert fiir die Bundeszentrale fiir politische Bildung Integrati-
onsmonitoring wie folgt: ,Monitoring bezeichnet die systematische und in
regelmafigen Abstinden wiederholte Beobachtung, Beschreibung und
Analyse von sozialen Sachverhalten mit Hilfe von Indikatoren. Indikato-
ren sind Kenngrofen, die tber nicht oder nur schwer unmittelbar beob-
achtbare soziale Tatsachen Auskunft geben sollen. Sie erlauben eine ge-
naue Beschreibung von Sachverhalten in Form von Messwerten und eine
vergleichende Analyse zu vorab bestimmten bzw. zu fritheren Messwerten.
Mit den Integrationsmonitorings wird das Integrationsgeschehen (Integra-

57 Dieses Kapitel wurde von Heiner Briille verfasst.
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tionsprozesse und Integrationsergebnisse) in einer langerfristigen Perspek-
tive mit sozialwissenschaftlichen Methoden beobachtet. Erwartet werden
konnen somit ein besseres Verstindnis von Integrationsprozessen und Er-
kenntnisse zu den Wirkungen der Integrationspolitik. Dies wiederum soll
eine rationale Integrationspolitik ermoglichen. (Filsinger 2019) Diese De-
finition ist insoweit zu prézisieren, dass Indikatoren keinen Sachverhalt
unmittelbar messen, sondern lediglich einen komplexen Gegenstand wie
z. B. Chancengleichheit in der Bildung — in der Regel theoriebasiert — tiber
einen ,Anzeigerwert“ = Indikator oder besser mehrere Indikatoren als In-
dikatorenset abbilden. Ein Indikator kann so ,als Messgrofle, die Sachver-
halte anzeigt, die nicht unmittelbar messbar sind“ (Schubert/Klein 2018:
S. 167), bezeichnet werden.

Die Analyse der Indikatoren kann unterschiedliche Zielrichtungen fo-
kussieren: ,iber Vergleiche mit kritischen Schwellenwerten (Grenzwert-
perspektive), friheren Messwerten (Entwicklungsperspektive), ex-ante be-
stimmten Zielwerten (Zielerreichungsperspektive) oder den Ergebnissen
anderer Beobachtungseinheiten (Bilanzierungsperspektive)“ (Filsinger
2014: S. 10).

Wesentlich fiir ein Monitoring ist somit die Bildung der Kenngroen
bzw. Indikatoren und die klare Definition des Gegenstandbereiches, d. h.
des Beobachtungsfeldes, der Definition von Personengruppen, deren Inte-
gration beobachtet und der Institutionen, deren Integrationsleistungen ge-
messen werden sollen.

In der Regel thematisiert das Integrationsmonitoring die grofe hetero-
gene Kategorie der Menschen mit Migrationshintergrund, d. h. alle Men-
schen die unabhingig von ihrer Nationalitit bzw. ihren Nationalititen Zu-
wanderungserfahrungen haben, d. h. im Ausland geboren sind und Perso-
nen, bei denen mindestens ein Elternteil aufferhalb Deutschlands geboren
ist und seit dem 1.1.1950 bzw. 1.1.1955 zugewandert ist, unabhangig ob sie
in Deutschland oder noch im Ausland geboren sind.*® Abhiangig von der
Datenlage wird die Kategorie hinsichtlich der Merkmale Nicht-Deutsche-
Staatsangehorigkeit und/oder spezielle Aufenthaltsstatus differenziert.

58 Die Grenze 1950 liegt der Definition des Mikrozensus seit 2005 zugrunde, wih-
rend die Grenze 1955 der Definition des Zensusgesetzes 2011 entstammit.
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6.2 Das Integrationsmonitoring Nordrbein-Westfalen

Das Integrationsmonitoring Nordrhein-Westfalen ist das zentrale Datenan-
gebot zum Stand des Integrationsgeschehens in Nordrhein-Westfalen, es
basiert auf gemeinsam festgelegten Indikatoren und Definitionen der Inte-
grationsministerkonferenz. Diese veroffentlicht alle zwei Jahre einen Be-
richt zur Zuwanderung und zum Stand der Integration in den 16 Bundes-
lindern. Gemeinsamkeiten und unterschiedliche Entwicklungstrends wer-
den so dokumentiert.

Nordrhein-Westfalen leitet gemeinsam mit Berlin die linderoffene Ar-
beitsgruppe ,Indikatorenentwicklung und Monitoring®, die den Bericht
vorbereitet. Mit dem Gesetz zur Forderung der gesellschaftlichen Teilhabe
und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Inte-grationsge-
setz) vom 14. Februar 2012 ist die Integrationsberichterstattung in NRW
auf eine gesetzliche Grundlage gestellt worden. In § 15 heift es:

»(1) Die Landesregierung legt dem Landtag alle fiinf Jahre einen Inte-
grationsbericht vor, der die Bevolkerungsentwicklung unter besonde-
rer Bertcksichtigung der Zuwanderung (Zuwanderungsmonitoring),
den Stand der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
auf der Grundlage von Zielen und Indikatoren (Integrationsmonito-
ring) sowie die integrationspolitischen Maflnahmen und Leistungen
des Landes in umfassender Weise dokumentiert und bewertet.

(2) Das Prinzip des Gender Mainstreaming ist sowohl bei der Erstel-
lung von Statistiken wie auch im Kontext der Erarbeitung von Indika-
toren nach § 15 (1) grundsatzlich zu beachten.

(3) Jahrlich wird eine kommentierte Zuwanderungs- und Integrations-
statistik veroffentlicht.”

Ziel des Integrationsmonitorings und der Tools des angebotenen Portals
ist ,, ...die Versachlichung der Diskussion tiber Zuwanderung und Integra-
tion“. Es sollen ,zuverldssige Daten an die Hand gegeben werden, die eine
vorurteilsfreie und sachgerechte Diskussion tiber den Stand der Integrati-
on unterschiedlicher Gruppen von Menschen mit Migrationshintergrund
ermoglichen.” Ferner wird darauf hingewiesen, dass ,, ...das Instrument
der Indikatorenberechnung nicht mit einer Ursachenanalyse gleichzuset-
zen® sei. Zudem wird bedauert, dass insbesondere Daten zu subjektiven
Einstellungen und Meinungen fehlten und dass das Indikatorenset nicht
abschliefend sei, sondern bei gesicherter Datenbasis regelmafiig aktuali-
siert werden solle. ,,Der Vergleich auf der Zeitschiene erlaubt es, Fort-
schritte und Ruckschritte der Integration zu erkennen® (www. Integrati-
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onsmonitoring.nrw.de). Das statistische Landesamt erstellt jahrliche kom-

mentierte Integrationsstatistiken und ermdglicht Integrationsprofile der

Kreise und kreisfreien Stidte. Fur alle Kreise und kreisfreien Stidte in

Nordrhein-Westfalen veréffentlicht das Land Integrationsprofile mit den

Schwerpunkten Demografie, Bildung und Arbeit. Die jihrlich aktualisier-

ten Profile sollen verdeutlichen, wie sich Integration und Teilhabe auf

kommunaler Ebene entwickeln. Der Anspruch ist es, ein wertvolles Ar-
beitsmittel fiir alle bereitzustellen, die kommunale Daten zur Integration
und zur Lebenslage von Zugewanderten benétigen.

In Folgenden wollen wir die ambitionierte Zielsetzung tiberpriifen und
insbesondere die Reichweite und Grenzen der dargestellten Indikatoren
far eine Bewertung des Integrationsgeschehens diskutieren. Zunichst sol-
len die im Monitoring gewahlten Datenquellen und die Indikatorenbil-
dung referiert werden. Wesentliche Datenquellen sind der Mikrozensus
und die amtliche Bevolkerungsfortschreibungen auf Basis des Zensus
2011, das Auslanderzentralregister (AZR), die Wanderungs- und Einburge-
rungsstatistik, die Arbeitslosen und Beschaftigungsstatistik der Bundes-
agentur fir Arbeit, die Kinder- und Jugendhilfestatistik und amtliche
Schuldaten (ASD). Die Population der Zugewanderten wird in den darge-
stellten Integrationsprofilen wie folgt differenziert:

— Personen mit Migrationshintergrund gemaf§ der Erhebungsverordnung
des Mikrozensus.

— Nicht-Deutsche wobei selbstverstandlich auch Personen mit einer wei-
teren Staatsangehorigkeit als Deutsche zahlen.

Zusitzlich konnen Eingebiirgerte, Aussiedler, Aussiedlerinnen und Bevol-

kerung der jeweils zehn am stirksten vertretenen Nationalitidten ausgewie-

sen werden; in den verfiigbaren kommunalen Integrationsprofilen werden
diese Gruppen - vermutlich aufgrund kleiner Fallzahlen - jedoch nicht ab-

gebildet. In der Konzeption des Monitorings wird ausgefiihrt, dass ,,wo im-

mer moglich (...) Daten fiir Menschen mit und ohne Migrationshinter-

grund verwendet“ werden und nur wenn dies nicht méglich sei, werde auf

Daten fiir Auslander und Auslidnderinnen zurtickgegriffen (vgl. www. Inte-

grationsmonitoring.nrw.de). Der Stand der Integration soll fiir die kreis-

freien Stadte und Kreise in Nordrhein-Westfalen iiber folgendes Indikato-
renset abgebildet werden:

— Demografische Indikatoren: Deutsche und Nicht-Deutsche nach Ge-
schlecht und Alter, Bevolkerung mit Migrationshintergrund nach Ge-
schlecht, die zehn am starksten vertretenen Herkunftslander der Nicht-
Deutschen; Zu- und Fortziige von Deutschen und Nicht-Deutschen aus
dem/ins Ausland nach Geschlecht; Saldo der Zu- und Fortziige der
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Deutschen und Nicht-Deutschen tber die Grenzen Nordrhein-Westfa-
lens nach Geschlecht.

- Rechtliche Integration: Auslindische Bevolkerung nach aufenthalts-
rechtlichen Status (langfristiges Aufenthaltsrecht, befristete Aufent-
haltserlaubnis, Duldung, Asylsuchende/Aufenthaltsgestattung, Sonsti-
ge/Ungeklart) und Geschlecht.

- Arbeitsmarkt/Wirtschaft: Erwerbstitigenquote nach Migrationshinter-
grund und Geschlecht; Deutsche und Nicht-Deutsche sozialversiche-
rungspflichtig Beschaftigte nach Geschlecht; Arbeitslosenquote der
Deutschen und Nicht-Deutschen nach Geschlecht.

— Soziale Teilhabe: SGB II-Quote der Deutschen und Nicht-Deutschen.

- Bildung und Erziehung: Kinder in Kindertageseinrichtungen mit und
ohne Migrationshintergrund differenziert nach Altersgruppen und Ge-
schlecht; Kinder in Kindertageseinrichtungen nach Altersgruppen, Ge-
schlecht und vorrangige Familiensprache Deutsch — Nicht-Deutsch;
Neuaufnahmen deutscher und auslindischer Schiiler und Schilerin-
nen in die §.Klasse nach Schulformen und Geschlecht; Ubergange
deutscher und auslindischer Schiiler und Schilerinnen in die Sekun-
darstufe II; Schulabginger und Schulabgingerinnen nach Deutsch
Nicht-Deutsch, Geschlecht und Abschlussart.

Die Indikatorensets entsprechen der gingigen Verfahrensweise des Integra-

tionsmonitorings in Deutschland, allerdings thematisieren sie nur das Inte-

grationsgeschehen auf Seiten der Migrantinnen und Migranten und igno-
rieren das Integrationsgeschehen auf Seiten der Aufnahmegesellschaft.

Diese Einseitigkeit ist zwar weitgehend durch die Datenlage begriindet,

aber wie insbesondere das Integrationsbarometer des Sachverstindigenrats

deutscher Stiftungen fiir Integration und Migration zeigt (vgl. Sachverstin-
digenrat 2018b), lassen sich aus Befragungsdaten die Einstellungen und Er-
fahrungen zur Integration auf beiden Seiten kontinuierlich beobachten.

Der Sachverstindigenrat der Stiftungen verdffentlicht auf Umfragedaten

basierende Indikatoren, die auch das Integrationsgeschehen seitens der

Aufnahmegesellschaft abbilden. Um dieses Defizit des Indikatorensets des

Statistischen Landesamtes zu kompensieren, sollte zumindest der jahrliche

Bericht und die Homepage mit einem Link zum Integrationsbarometer

des Sachverstindigenrats erganzt werden.

Ein weiteres, gravierenderes Problem besteht darin, dass die Gruppen
der Menschen mit Migrationshintergrund und der Auslinder und Auslin-
derinnen nicht differenziert werden konnen. In den Indikatorensets, die
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die Teilhabe® thematisieren, stehen weder Differenzierungen hinsichtlich
des Aufenthaltsstatus noch der Aufenthaltsdauer oder gar der sozialen
Schichtung in Deutschland zur Verfiigung. Eine Betrachtung der GrofSka-
tegorien — als soziale Gruppe sollte man sie aufgrund ihrer groffen Hetero-
genitit nicht beschreiben — ,Menschen mit Migrationshintergrund“ oder
LJAuslander und Auslanderinnen® tiber den zeitlichen Verlauf und/oder im
Vergleich zu anderen Gebietskorperschaften gibt vor, das Integrations-
bzw. besser das Teilhabegeschehen der Population wie z. B. Entwicklung
der Gymnasialquote oder der Erwerbstitigenquote zu messen. Tatsichlich
werden aber keine Verinderungen einer stabilen Population zu verschiede-
nen Zeitpunkten oder Gebietskorperschaften erfasst, sondern in erster Li-
nie Verinderungen der sozialen Zusammensetzung der Populationen
selbst. Wenn man die gravierenden Veridnderungen der Population der
Auslander und Auslanderinnen zwischen 2014 und 2016 betrachtet, so zei-
gen die Indikatoren deutliche Riickginge der Beteiligungsquoten im Be-
reich Bildung oder Erwerbstatigkeit, begriindet sind diese durch die massi-
ve Zahl der Neuzugewanderten, insbesondere der Gefliichteten, die oft
noch gar keine Beteiligungsmoglichkeiten wahrnehmen konnten. Die
Grofkategorien ,Menschen mit Migrationshintergrund® und ,,Auslinder
und Auslinderinnen® kénnen aufgrund ihrer Heterogenitat die durch das
diskontinuierliche Wanderungsgeschehen bedingten Veranderungen nicht
adaquat erfassen. Fiir den genannten Zeitraum 2014-2016 signalisieren die
Indikatoren eher Integrationsriickschritte, obwohl nach unseren Einschat-
zungen einerseits eher von Teilhabefortschritten der Eingewanderten, die
linger in Deutschland leben, und andererseits von einer Zunahme der
Neuzuwanderung (Geflichtete und Menschen aus dem EU-Balkan), die
kaum Zeit fir Teilhabefortschritte hatten, auszugehen ist. Beide Prozesse
sind unabhingig voneinander, tberlagern sich und werden letztlich durch
die Indikatoren z. B. des NRW-Integrationsmonitorings bis zur Unkennt-
lichkeit vermengt.5

59 Zur unterschiedlichen Konzeptualisierung des Integrations- und Teilhabebegriffs
vgl. Abschnitt 3.1.

60 Beispielhaft kann man diesen Sachverhalt mit einer kleinen unverdffentlichten
Analyse aus Wiesbaden dokumentieren: Das Integrationsmonitoring der Landes-
hauptstadt Wiesbaden zeigt einen Riickgang des Indikators ,Anteil der einzu-
schulenden Kinder mit Migrationshintergrund mit einem Kindertagesstattenbe-
such von mindestens 18 Monaten“ von 2013 mit 93,2 % auf 2016 auf 90,1 %;
gleichzeitig ist in diesem Zeitraum der Anteil der aus dem Ausland Neuzugewan-
derten Kinder im Kita-Alter von unter 2% auf deutlich Gber 4% angestiegen.
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Die Indikatoren des Integrationsmonitorings der Bundeslander bzw. des
Landes Nordrhein-Westfalen geben zur Steuerung des Integrationsgesche-
hens lediglich einen groben Uberblick und bieten deshalb zur Steuerung
des Geschehens seitens der Kommunen keine hinreichende Grundlage.
Dieser Sachverhalt ist nicht durch eine unzureichende Umsetzung begriin-
det, sondern durch die Datenlage, die auf der Ebene der statistischen Lan-
desamter keine besseren Indikatoren ermoglicht.

6.3 Teilbabe und Integration als Prozess sozialer Dienstleistungen

Fur die Beobachtung des kommunalen Integrationsgeschehens mit dem

Ziel, Informationen fiir die Steuerung zu gewinnen, ist wie oben ausge-

fihrt das Integrationsmonitoring des Landes Nordrhein-Westfalen nicht

hinreichend. Erginzend werden deshalb zwei Strategien empfohlen, die
konkrete Teilhabe der unterschiedlichen relevanten sozialen Gruppen zu
beobachten:

- Die konkreten Angebote der Projekte des Kommunalen Integrations-
managements und des Forderprogramms ,Durchstarten in Ausbildung
und Arbeit“ benétigen selbstverstandlich ein Berichtswesen bzw. Moni-
toring, welches die konkreten Leistungsprozesse und Daten der am
Case Management Teilnehmenden kontinuierlich erhebt und berich-
tet. Das Ministerium fiir Kinder, Frauen, Familie und Integration (MK-
FFI) mit der Koordinierungsstelle der Kommunalen Integrationszen-
tren und die Gesellschaft fir innovatibe Beschaftigungstérderung
(G.I.B.), eine landeseigene Gesellschaft des Landes Nordrhein-Westfa-
len, erarbeiten derzeit gemeinsam mit den Projektkommunen eine ent-
sprechende Datenbank bzw. Excel-Datei, die wesentliche Merkmale der
Teilnehmenden und des Case Management-Prozesses erfassen soll
(G.I.B.-Onlinedatenbank). Diese Datenbank kann natirlich nur das
Teilhabegeschehen der mit dem Teilhabemanagement bzw. dem Kom-
munalen Integrationsmanagement (KIM) unterstiitzten Personen do-
kumentieren. Wir werden unten zeigen, dass diese Daten notwendige,
aber keine hinreichenden Grundlagen fiir ein Berichtswesen bzw. Mo-
nitoring des kommunalen Teilhabe und Integrationsgeschehen bieten,
da sie naturgemafl nur tber die Teilnehmenden und nicht tber die

Diese in den letzten zwei Jahren neuzugewanderten Kinder hatten de facto gar
keine Chance, eine Kita mindestens 18 Monate zu besuchen.
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Gruppe der Nicht-Teilnehmenden, die zu den anvisierten Zielgruppen
gehoren, berichten kdnnen.

— Um die soziale Lage und die Teilhabechancen der gesamten Zielgruppe
berichten zu kdnnen — seien es die Neuzugewanderten, die Gefliichte-
ten oder speziell die Geduldeten oder Bevolkerungsgruppen ohne Mi-
grationserfahrung als Vergleichsgruppe — ist es erforderlich, auch Infor-
mationen uber die Nicht-Teilnehmenden zu erheben, um insgesamt
die Zielgruppenerreichung und die in der Regel wahrscheinlichen se-
lektiven Effekte der Inanspruchnahme zu beobachten. Wie oben be-
reits angemerkt (vgl. Abschnitt 3.1), empfiehlt es sich auf die Teilhabe
zu fokussieren anstatt auf die Integration, da das Geschehen auf Seiten
der Aufnahmegesellschaft sich noch stirker statistisch verfiigbaren Da-
ten entzieht als das Geschehen seitens der Zuwandernden.

Die Forderung der Teilhabechancen und der Befahigung zur Teilhabe sind

die wesentlichen Zielbereiche des Integrationsmanagements. Die Leis-

tungsprozesse des Case Managements sowie der vermittelten sozialen Hil-
fen fallen unter die Kategorie der personenbezogenen sozialen Dienstleis-
tungen, deren Produktion das folgende Schaubild®! dokumentiert:

61 Das Produktionsmodell (vgl. Briille/Reis 1998; 2002) basiert auf Uberlegungen
von Naschold u.a. 1996.
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Schaubild 12: Produktionsmodell personenbezogener sozialer Dienstleistungen

Input

Leistungsangebot

Inanspruchnahme der Leistungen

Eingangsmerkmale der Wen erreichen wir mit welchen Leistungen?
Zielpersonen: .

Ergebnisse in den Leistungen

Wirkungen Kontextverinderungen

Auswirkungen
«+ Nichtintendierte Wirkungen

T T 0 T T

(Eigene Darstellung)

Das Schema ist deutlich vereinfacht, da insbesondere in Case Manage-
ment-Prozessen (vgl. hierzu Kapitel 5) nicht ein einzelner Leistungsanbie-
ter, sondern mehrere verschiedene Dienstleister koordiniert und mogli-
cherweise auch unkoordiniert Leistungen anbieten und entsprechende In-
anspruchnahmen erfahren. Fir das Monitoring der Teilhabeprozesse inter-
essiert insbesondere die anvisierte Zielgruppe, deren Inanspruchnahme
oder Nicht-Inanspruchnahme einzelner Leistungen, sowie die Ergebnisse
und Wirkungen der Leistungen. Fiir ein kontinuierliches Monitoring sind
folgende Arbeitsschritte bzw. Fragen zu kliren, die keineswegs vom Inte-
grationsmanagement allein, sondern nur in den entwickelten Produktions-
netzwerken des kommunalen Integrationsmanagement (vgl. Kapitel 4) ge-
meinsam bearbeitet werden konnen:
— Input: Der eingesetzte Input von Geld, Personal oder sichliche Res-
sourcen ist an dieser Stelle nicht von Bedeutung.
- Leistungsangebot: Auch das verfiigbare abstrakte Leistungsangebot
kann hier aufen vor bleiben.
- Eingangsmerkmale der Zielpersonen: Wer ist die Zielgruppe bzw. die
zu beobachtende Grundgesamtheit? Eine klare Festlegung der Ziel-
gruppe hinsichtlich sozialer Merkmale und - ggfls. geschatzter — An-
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zahl ist bereits bei der Problemanalyse und Planung der Leistungen un-
bedingt notwendig, aber auch um den wichtigen Aspekt der Nicht-In-
anspruchnahme berticksichtigen zu konnen. Im Falle des Programms
»2Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“®? und des Kommunalen In-
tegrationsmanagements des MKFFI sind die geduldeten Flichtlinge
zwischen 18 und 27 Jahre eindeutig benannt. Die Zahl und einige so-
ziale Merkmale wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsstatus, Familien-
stand, Kinder etc. lassen sich aus dem Auslinderzentralregister fiir die
jeweilige Kommune entnehmen. Eine eindeutige Zielgruppendefiniti-
on und deren quantitative Beschreibung sind damit méglich. Sinnvolle
Vergleichsgruppen konnten alle Personen zwischen 18 und 27 Jahren
oder alle aus dem Ausland Zugewanderten (z. B. in den letzten vier
Jahren) sein. Fur das Programm ,Kommunales Integrationsmanage-
ment*, welches 2020 startet, ist die Zielgruppe wesentlich breiter ange-
legt; es wird insbesondere die seit ca. 2015 aus dem Ausland Neuzuge-
wanderten fokussieren. Zur Ermittlung der Grundgesamtheit bietet es
sich an, in der kommunalen Einwohnerstatistik alle Personen zu selek-
tieren, die seit 1.1.2015 direkt aus dem Ausland oder aus einer Aufnah-
meeinrichtung zugewandert sind.

— Inanspruchnahme der Leistungen: Welche Leistungen werden an wel-
che Adressaten- und Adressatinnengruppen mit welchen Zielen ange-
boten und welche Adressaten- und Adressatinnnengruppen nehmen
welche Leistung in Anspruch bzw. nutzen sie nicht? Bei den Leistun-
gen bietet sich eine Differenzierung sowohl hinsichtlich der Case Ma-
nagement-Phasen (Intake, Erstberatung, Assessment, Zielvereinbarung,
Fallabschluss) als auch hinsichtlich der zentralen Regelleistungen im
Produktionsnetzwerk an (z. B. Kinderbetreuung, Sprachforderung, Be-
rufliche Orientierung/Bildung etc.). An dieser Stelle wird der wichtige
Zugang zur Teilhabe, mit anderen Worten die Teilhabechancen der
Adressaten- und Adressatinnengruppen und ihre Moglichkeiten eine
Teilhabe zu realisieren (Teilhabekompetenzen) beobachtet. Dies sind
wesentliche Hiirden, an denen Programme reiissieren oder scheitern
konnen. Ich werde unten einzelne Leistungen und deren Monitoring
beispielhaft darstellen. Verfahren der Datenerhebung, deren Weiterlei-
tung und Auswertung sind in den jeweiligen Produktionsnetzwerken
zu entwickeln und verbindlich zu vereinbaren.

62 Ein 2019 aufgelegtes gemeinsames Programm der Ministerien fir Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales sowie Kinder, Familie, Fliichtlinge und Integration des
Landes Nordrhein-Westfalen.
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6.3 Teilhabe und Integration als Prozess sozialer Dienstleistungen

— Ergebnisse in den Leistungen: Welche Adressaten- und Adressatinnen-
gruppen erzielen welche Ergebnisse? Die zu beobachtenden Ergebnisse
sind gemeinsam mit den Beteiligten im Produktionsnetzwerk als Indi-
katoren eindeutig zu definieren. Wesentliche Ergebnisformen sind z. B.
kontinuierliche Teilnahmen bzw. Abbriiche, Prifungsteilnahmen und
-ergebnisse innerhalb des Leistungsprozesses etc.

—  Wirkungen: Fir welche Adressaten- und Adressatinnengruppen lassen
sich im Anschluss an die Angebotsteilnehme welche Wirkungen fest-
stellen? Auch erzielte Wirkungen sind vorab durch die beteiligten Leis-
tungsanbieter als Indikatoren klar zu operationalisieren. Wirkungen
sind im Sinne des Ko-Produktionsverhaltnisses von Dienstleistenden
und Nutzenden im Anschluss an die Teilnahme an einem Leistungs-
prozess zu erwarten. Typische Wirkungsindikatoren lassen hinsichtlich
von Ubergangsquoten und Einstiege oder Ausstiege bei den Regelsyste-
men operationalisieren, aber auch subjektive Zufriedenheits- oder Er-
folgseinschitzungen der Teilhabenden sind relevante Wirksamkeitsin-
dikatoren.

- Auswirkungen: Gibt es nicht-intendierte Auswirkungen der Teilhabe-
leistungen? Klassische nicht-intendierte Auswirkungen sozialer Dienst-
leistungsprozesse sind ,Lock in“- oder Einsperreffekte, wenn z. B. die
Teilnahme an einer arbeitsmarktpolitischen Leistung die frihe Ein-
miindung in Erwerbsarbeit verhindert oder verzégert. Auch Stigmati-
sierungseffekte kdnnen zu den nicht-intendierten Auswirkungen geho-
ren.

- Kontextverinderungen: Gibt es im Beobachtungszeitraum gravierende
Kontextverinderungen, die fiir eine Interpretation der Monitoringer-
gebnisse wesentlich sind? Auch diese Frage darf bei der Bewertung der
Leistungsprozesse nicht unter den Tisch fallen, da wahrend der Lauf-
zeit der Dienstleistung sich z. B. sowohl die Eingangsqualititen der
Zielgruppen als auch die Ubergangschancen oder die rechtlichen Regu-
larien gedndert haben konnen. Insbesondere aufenthalts- oder arbeits-
rechtliche Regulierungen koénnen erhebliche Effekte auf die Inan-
spruchnahme, Ergebnisse oder Wirkungen von Integrationsleistungen
haben.
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6 Fachliche Anforderungen an ein Monitoring des Integrationsmanagements

6.4 Wesentliche Felder sozialer Hilfen fiir das Integrationsmanagement fiir
Gefliichtete und Neuzugewanderte

Beim kommunalen Integrationsmanagement®® geht es nicht um die Kon-
struktion und Entwicklung spezieller Hilfen bzw. Hilfesysteme fir die
Zielgruppe der Migrantinnen und insbesondere der Neu-Eingewanderten.
Die Leitbegriffe Teilhabe und Integration verweisen vielmehr auf die Re-
gelsysteme sozialer Hilfen als Ort der Befihigung und Teilhabe. Kommu-
nales Integrationsmanagement hat dabei die Aufgabe, moglichst alle Hilfe-
bediirftigen aus der (bzw. den) Zielgruppe(n) zu erreichen und ihnen den
Weg in geeignete Hilfen der Regelsysteme zu eroffnen und zu begleiten
(vgl. Abschnitt 3.2). Gleichzeitig ist es die Aufgabe der kommunalen Koor-
dinatoren und Koordinatorinnen und des kommunalen Integrationsma-
nagements, gemeinsam mit den verantwortlichen Akteuren und Akteurin-
nen der betroffenen Regelsysteme die teilhaberelevanten Felder sozialer
Hilfe auf die neuen Zielgruppen und deren Bedarfe vorzubereiten. In den
wesentlichen Feldern gilt es, Produktionsnetzwerke zu etablieren (vgl. Ka-
pitel 4). Ein Berichtswesen und auf Daten gestiitztes Monitoring der Inan-
spruchnahmen und Verldufe der Leistungsprozesse ist eine wesentliche
Aufgabe der Akteure in den entsprechenden Produktionsnetzwerken oder
Kooperationen.

Abschlieflend zeigen wir in folgender Tabelle 3 einige Moglichkeiten fir
die Dimensionierung und Operationalisierung der entsprechenden Moni-
toringprozesse.

63 Ich verwende den Begriff ,Integrationsmanagement®, obwohl es im Wesentli-
chen um die Planung und Steuerung von Teilhabeprozessen geht, da der Begriff
»Teilhabemanagement® fiir ein praktiziertes Verfahren in der NRW-Landesinitia-
tive ,,Gemeinsam klappt’s“ verwandt wird.

268



https://doi.org/10.5771/9783748910114-257
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

6.4 Wesentliche Felder sozialer Hilfen fiir das Integrationsmanagement

ED_
-[91S-Lng Jwe[nydS

a3uediaqn

-11 ) "mzq assnyyos
-qe[nyag 9nyds
-19p10,] SunprowIdp

(210q

-98uy-gsg pun ayds
-I[NY2S I19qIB[RIZOS
INYdS) [YeZ 29 1Y
yoeu (addnidparz
[PIUy) 10a5Uy

310q
-98ueroprog raqree
“1Z0S[NY3G AqeY[IR L

19
uﬂumhdmvcjvﬂbm EUEEMH
-[0YS pun d[YdS

910q23ueIopIo]
919qIe[RIZOS[NYDS

ud[NYdS-Iep
-unyyag Suniapiog

(9309
-8uy-g99 “V oyos

USWLIONNYDG | -I[NYDS IIIGIL[EIZOS
-[ 3jos sne uajonb | -[nydS) [yeZ 29 1Y 119q1e
udIs-1ng Iwe | -s§ueSiaqq) ‘nyos yoeu (addnidporz | -erzosnydg 910qa3 | usuuLId[NYISPUNID) 910425UrIOPIO] anyds
-puadn( qurenydg | -19p10J Sunprowap [PIuy) 210qa8Uy | -UBIOPIOJ AEY[ID], |  pun Id[NYdSPUNID 9roqaeferzos[nydg | -punicy Suniopiog
[ 5jmas
ud | -repunyag Suedioqn uNZ 9
-[93S-1.ng Iwenysg ‘(104 nu_:aumﬂv -ouIe ) ‘UASIAIIR) | -nydssSeizuen) szied Sunp
‘Gunueyd-oyqry | Serzueoy wirsopuny | 99pPWLS Sunnan -s3unnanag Sunz | usuuLRYISPUNID) [ -[Ig-s3eizuen) ‘Gun a[nyos
-puadn( quepuadn( | -nyospunin [IAIUY | -ag INZ IpURY ‘P | NN 2 Sunppwuy [ pun 12[MYISpUNID | -Nd13dq-sagerrdopury | -punio X [[IA 9OS
asstuuayyoeldg
ud[[1S-(1Lng) Q[nydspunin
aqey[Ia], pun -sgunp ur Suedraqq <[ nn
-ig Sunueyd-oyiy | £>—-¢pun-[¢>) 1| UNSIAIIRA OP[OW yonsag | -udNYdS siq *Mzq Sun
-puaSn( quepuadn( | -y ur opury Uy | -a8 wary ursopury | -eary ‘Sunppwuy | drye[ £ <— [ 1opury | -namaq-saferropuny
wasAs-sguny
1o8exy -o1z1g pun -sgunp
a1a13 ‘unuerd-a31y SunionuauQ yoniq -[ig Wi 3unian | uIdpUIY] W (I19JBA aJypuadn(

-puddn( qurepuddn( | W IRYUIPALYNYZ | -qY U] QWIYRU[ID], |  -USLIQ DWYBU[ID], 29 INNN) wId)g Sunppiquiayg | 29 -10puny [[IA 9OS
Sunx
Sumy-nmsny Sunx -arsireuoneradQ
xoured JuaSundpry ssazoxdsSunysroy -arsireuonerddQ /anpuemadng ppRg udJ[IH
-suonerddooy| Sunroyruoy Surioyruopy /IPYZ addniSparz | 2aueAdpaIdqRy[Id I9[RIZOS J3P[2]

(9)21dsiag) 42101401120y puniariapuvmasnznaN uawais(sjasay ur uassaz04daqiyjia ] uoa SutonUoN € ajjaqu |

269



https://doi.org/10.5771/9783748910114-257
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

6 Fachliche Anforderungen an ein Monitoring des Integrationsmanagements

e
Jqresqromry Sunus -7z Euﬂum—mﬂuuu J12qIesqramrg

931016 919qIRSqIOM | JIW IOJUNIEP OUIes ‘Buniorz 499
-1 19po Suniarzy | -o8sur usroqafuerdp | -yiENY) SWYRU[ID], arge[ | 210qa8uy ‘D(RVY 119qIesqIam
D[ vV | -1end ur aduediaqn | -10 Ul [IIUY/[YEZ AYdIEIAINUBUOY $9Z-8] UUOSId 910425UrIOPIO] -1 19p SunIopiog

o[®VY

ey 19 asimyyoerdg oyd

-JnIdZ-1g < 3w ud) Y1z -I[JnIdq (Jeunuwoy
198ens3unpyig | -uaAjosqy pun uou | aydniqqy ‘18nydar | -yoeidg ‘Quyeuya], arge( | ‘gsq) asimyyoeidg SuIsYdBRMIY
191UDqO[ ‘JNV | -UBUA[OSqY [1IUY -og-sIny[-] [1PIUY AYIIIINUBUOY [ §9Z — §] USUOSI QSINY--ANV | 10y Suniapiojydeidg

SO[SIAqQIE "H'A/[YeZ
olvv
udwiyeugey ut od

-dnagprz Ha/yeZ o
‘ud[NyIssyNIdg ue 101u22q0[ 29 (VV)
2SSN[UISAR[NYDS | 219 YSH US[OyydEU 119q1y 10J 1MUY
a1joyadydeu ‘Uow | ‘GUMIAIDGIOASINIdG Sunp 910425UrIOPIO]
-JRUSJR\ UT W) oyoerdg) uassepy -[igsny /Sunppig ‘ud[nYdg AYdIINI
Jwepusgn( | -sfssguediaq) ‘Sunp | -ropuog ur addnid | SydIINISG 19pO YIS arye( 1z | -oq 210ga8ueIdpiog | Jniag — 9[nydg Sued
D[ 2 YV qwenydg -[Igsnesyniog uj -]orZ Puy/[yez | -1nyos ur Suediagn | < /] USUOSId g Z ajIrysyniaqpuagn( | -19q() wr Suniopigg
Sunax
Sumy-nmsny Suni -arsireuoneradQ
souyred Juaundpanx ssazoadsSumysio -arsireuonerddQ /apuemagng RpPRg Uy
-suonexadooy] Sunioyiuopy Suriolruopy /P1Z addnidprz | sjuesdpaIdqRY[IS], I9[BIZOS IOP[2]

270



https://doi.org/10.5771/9783748910114-257
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

	6.1 Vorbemerkung
	6.2 Das Integrationsmonitoring Nordrhein-Westfalen
	6.3 Teilhabe und Integration als Prozess sozialer Dienstleistungen
	6.4 Wesentliche Felder sozialer Hilfen für das Integrationsmanagement für Geflüchtete und Neuzugewanderte

